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Rundschreiben des LBV Nr. 3/03/06 
 
Stadterneuerung 
hier :  Änderungsanträge zur Fördermittelausstattung  
 
Anlage : Vordruck  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
zusätzlich zu den „regulären“ Programmanträgen werden dem LBV zu den bewirt-
schafteten Bund/Länder Programmen der Stadterneuerung regelmäßig Anträge 
auf Änderung der Fördermittelausstattung (Mehr- oder Minderbedarfe) vorgelegt.   
 
Obwohl diesen z.T. sehr ausführliche Begründungen beigefügt werden, sind die 
Angaben zu den Beträgen leider oftmals missverständlich dargestellt, was sich 
u.a. auf die  Bearbeitungszeiten auswirkt und in zahlreichen Fällen weitere Nach-
fragen erforderlich macht (z.B. bei mangelnder Eindeutigkeit, ob sich der in Rede 
stehende Betrag inkl. des Kommunalen Mitleistungsanteils versteht). 
 
Aus diesem Grunde wurde die beiliegende Anlage entwickelt. 
Im gemeinsamen Interesse einer beschleunigten Vorgangsbearbeitung wird dar-
um gebeten, diese ab sofort  allen o.g. Anträgen beizulegen. 
Sie wird darüber hinaus über die Homepage des LBV zur Verfügung gestellt (sie-
he dort unter „Rundschreiben“). 
 
 
 

 
Landesamt für Bauen 
und Verkehr 
Außenstelle Cottbus 

«Verwaltung» 
«Bürgermeister»  
«Strasse» 
 
«PlzOrt» 
 

Landesamt für Bauen I Postfach 100744 I  03007 Cottbus 
und Verkehr     

Cottbus,         15.05.2006

Gulbener Str.24 
03046 Cottbus 
Bearb.: Herr Ewers 
Gesch-Z.: 32 
Hausruf: 0355 / 7828 181 
Fax: 0355 / 7828 191 
Internet: www.LBV.Brandenburg.de 
E-Mail: Stefan.Ewers@lbv.brandenburg.de 
 
 
 
 

L A N D  B R A N D E N B U R G  



 
 
 
Seite 2 von 2 
 
 
 

 
Landesamt für Bauen 
und Verkehr 
Außenstelle Cottbus 

Bei dieser Gelegenheit bitten wir zu beachten, dass Mehrbedarfsanträge zukünftig 
nur noch bezogen auf das aktuelle Haushaltsjahr bearbeitet werden können. 
 
Bedarfe, die sich auf Folgejahre beziehen, sollten generell in den Bund Land Pro-
grammanträgen Berücksichtigung finden.     
 
Mit freundlichem Gruß 
Im Auftrag  
 
  
gez. Pfaff 
 
Dieses Rundschreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
 
 
 


